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Produktivkräfte nicht voll ausgenützt werden können,
dio wirtschaftliche Lage der unterdrückten Klassen
immer misslicher. Das bewirkt, dass sich die Ideologie
von der Befreiung einer solchen Klasse aus ihijer Notlage

unter den Angehörigen der unterdrückten Klassen
immer mehr ausbreitet sowie dass diese Klasse durch
ihre materiellen Interessen gezwungen wird, den Kampf
gegen die herrschende Klasse bis zu deren Ueberwin-
dung durchzuführen.

Mitunter haben in der Geschichte solche Kämpfe
auch mit einem Kompromiss, oder auch mit dem Untergange

beider kämpfenden Klassen geendet. Doch kann
hier nicht näher darauf eingetreten werden, wie auch
nicht auf die Art und Weise, wie solche Kämpfe geführt
werden, die zu den verschiedenen Zeiten verschieden
sind. (Schluss folgt.)

Kongresse und Konferenzen.

Tabakarbeiter und Tabakmonopol.
Sonntag den 30. Mai fand in Bern unter Vorsitz

des Genossen Schifferstein eine Konferenz der organisierten

Tabakarbeiter der Schweiz statt behufs Stellungnahme

zum Tabakmonopol. Das einleitende Referat
hielt Verbandssekretär Fischer. Zürich. Er gibt einen
chronologischen Ueberblick über die Monopolfrage.
Eingehend erörtert er die Frage, ob die Arbeiterschaft
eventuell das Monopol einer Tabaksteuer vorziehen soll.
Er kam zum Schlüsse, dass die Arbeiterschaft unter
gewissen Voraussetzungen dem Monopol zustimmen
könnte, nie aber einer Tabaksteuer. Bei einer Steuer
wären die Tabakarbeiter und Konsumenten die
Leidtragenden, während die Unternehmer keine Opfer bringen

mussten. Gegen das Monopol sind Bedenken geäussert
worden, die zum Teil begründet sind, wie zum

Beispiel Ausschaltung der Männerarbeit. Rückgang der
Produktion und damit Arbeitslosigkeit in den Reihen
der Tabakarbeiter. Der Referent findet, dass diese
Möglichkeit aber auch beim Privatbetriebe nicht
ausgeschlossen seien. Die Hauptschwierigkeiten würden
unstreitbar bei dem Uebergang zum Staatsmonopol mit
Regiebetrieb entstehen. Genosse Fischer kam dann
eingehend auf den Entwurf von Milliet und Frey zu
sprechen. Nach demselben würde sich die materielle Lage
der Arbeiterschaft bessern. Die beste Garantie aber,
dass die Arbeiterschaft durch ein Monopol nichts
verliert, sondern gewinnt, bildet eine festgefügte Organisation.

Die Diskussion wurde sehr lebhaft benutzt. Es
sprachen Organisationsvertreter aus fast allen Gebieten
der Tabakindustrie. Als Resultat der eingehenden
Beratung und Aussprache war die Annahme folgender
Resolution:

« Die am 30. Mai in Bern versammelten Delegierten
der schweizerischen Tabakarbeiter, nach Kenntnisnahme

eines Referates über die Gutachten zur
Einführung eines Tabakmonopols, erklären sich gegen ein
Monopol, das nur fiskalischen Zwecken dienen soll.
Sie gehen einig mit dem schweizerischen Arbeitertag
von 1914 in Luzern. Die Tabakarbeiterschaft kann
darum nur dann ihre Zustimmung zum Tabakmonopol
geben, wenn deren Erträgnisse zu Versicherungszwecken

verwendet werden. Mit aller Entschiedenheit
wird sich die Tabakarbeiterschaft gegen die Einführung
einer Tabaksteuer in der Schweiz wehren. Die Organisation

wird beauftragt, in diesem Sinne zu wirken.»
Wie zu erwarten, befasste sich diese Konferenz

auch mit der Aktion der Tabakarbeitergewerkschaft
«Seetal», die in einem «Mahnruf» an die
Bundesversammlung Stellung gegen das Monopol nahm. Es

wurde in dieser Angelegenheit nachfolgende Resolution
angenommen:

« Die Tabakarbeiterkonferenz in Bern hat mit
Bedauern Kenntnis genommen von der nichtsachlichen
und die Interessen der Tabakarbeiter verletzenden
Broschüre der Tabakarbeitergewerkschaft Beinwil und
bedauert ein solches Vorgehen. Sie fordert die Tabak-
arboitergewerkschaft in Beinwil auf, sich dem Verbände
der Lebens- und Genussmittelarbeiter der Schweiz an-
zuschliessen.»

Internationale Gewerkschaftsbewegung.

Die italienische Konföderation der Arbeit
im Jahre 1914.

Dem Landesrat der Konföderation der Arbeit, der am
27. und 28. April in Mailand zu seiner Jahressitzung
zusammengetreten war, hatte der Sekretär der Konföderation,

Genosse Rigola, den Jahresbericht für 1914 vorgelegt.
Das für das Proletariat der ganzen Welt so

unheilvolle Jahr hat der italienischen Gewerkschaftsorganisation
weder Rückschritte noch Fortschritte gebracht. Im

Jahre 1913 gehörten der Konföderation 48 Arbeiterkammern,
18 Zentralverbände und 5 isolierte Gewerkschaften an;
im Kriegsjahr sank die Zahl der Arbeiterkammern auf
47, die der Zentralverbände stieg auf 23, die der
Gewerkschaften blieb unverändert. Der Mitgliederstand der
angeschlossenen Organisationen belief sich im Jahre 1913
auf 378,190, im Jahre 1914 auf 405,819; die Konföderation
legt aber für ihre Statistiken nicht diesen Mitgliederbestand

zugrunde, sondern die Zahl der bei ihr gelösten
Mitgliederkarten. Diese Zahl sank gegenüber dem Vorjahr

von 327,312 auf 320,858. Es ist nun interessant
festzustellen, dass die der Konföderation angehörigen
Landarbeiter in der Zahl zurückgegangen, die der industriellen
Arbeiter dagegen gestiegen ist, obwohl man meinen sollte,
dass die Wirtschaftskrise des Kriegsjahres viel schwerer
die Industrie als die Landwirtschaft getroffen habe. In
der Tat meinte Rigola, dass kein Rückgang des
Organisationsbestandes des Landvolkes vorliege, vielmehr ein
verminderter Anschluss an die Zentrale, als Folge der
geringeren Kampftätigkeit des Krisenjahres. Im Jahre
1913 hatten 169,840 industrielle und 157,472
landwirtschaftliche Arbeiter die Konföderationsmarken gelöst; im
Jahre 1914 195,151 Industrie- und 125,000 Landarbeiter.

Die Streikbewegung ist im Jahre 1914 stark
zurückgegangen, und immer handelte es sich nur darum, eine
Verschlechterung der Lage abzuwehren.

Von irgend welchen Fortschritten der Gesetzgebung
zugunsten der Arbeiterschaft war natürlich nicht mehr
die Rede. Die Berner Konvention über die Nachtarbeit
der Jugendlichen und den Arbeitstag der weiblichen
Arbeiter wurde vom Senat nicht rechtzeitig ratifiziert und
ist daher verfallen und für Italien unverbindlich. Die
bestehenden Schutzgesetze sind wiederholt wegen angeblich

dringender Arbeiten des Kriegsministeriums aufgehoben

worden. Auch die Fabrikinspektion hat wegen
Mangel an Mitteln nicht die Fortsei'ritte gemacht, die
man erwarten konnte.

Die Wirksamkeit der Konföderation musste sich zum
grössten Teil darauf beschränken, die Schäden der heutigen
Lage für die Arbeiter abzuschwächen, Massnahmen für
die zurückgekehrten Auswanderer uud zur allgemeinen
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, gegen die Lebensmittelteuerung

usw. zu fordern. Der Bericht stellt die unheilvolle

Wirkung des Krieges auf alle Kreise des Wirtschaftslebens

fest und schliesst mit der Betonung der Wichtigkeit
der Organisation der Arbeiter, die zur Abwehr

etwaiger Verschlechterungen wie zur Erringung neuer
Vorteile unentbehrlich ist. « Die Gewerkschaft».
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Die Tätigkeit der ungarischen Gewerk¬
schaften im Kriege.

1K. Der ungarische Gewerkschaftsrat veröffentlicht
jetzt seinen Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der
Gewerkschaften während des Krieges. Der Rechenschaftsbericht,

der die Monate August bis inklusive Dezember
umfasst, hebt vor allem hervor, dass sich einerseits die
Mitgliederzahl der Gewerkschaften in den ersten fünf
Kriegsmonaten verringerte, während die Ansprüche auf
Unterstützung sich bedeutend steigerten. Auch die
schlechte WTirtschaftskonjunktur der letzten Jahre hatte
die Gewerkschaften stark hergenommen. Die meisten
Fachorganisationen sahen sich daher gezwungen, von
ihren Mitgliedern Sonderbeiträge zu erheben. Einzelne
Gewerkschaften nahmen zur Befriedigung aller Ansprüche
sogar Darlehen auf. Die Unterstützungen erstrecken sich
auch auf die Familienmitglieder der Eingerückten. Die
Arbeitslosigkeit liess nach dem ersten Kriegsmonate infolge
des Aufblühens der Kriegsindustrie nach, im graphischen,
Bau- und Luxusgewerbe war die Arbeitslosigkeit jedoch
andauernd. Während des Krieges verringerte sich die
Zahl der Bezirksgruppen der Gewerkschaften um 137.
Von den kleineren Organisationen stellten die Gewerkschaften

der Kaminfeger sowie der Barbiergehilfen und
chemischen Arbeiter ihre Tätigkeit ein. Ende Juni gab
es in Budapest 47,994, in der Provinz 48,296 organisierte
Arbeiter, am 31. Dezember sanken diese Zahlen in Budapest

auf 27,597, in der Provinz auf 23,913. In den ersten
sieben Monaten des Jahres 1914 wurden an
Arbeitslosenunterstützung 482,891 Kronen, in den Monaten August
bis Dezember 363,156 Kronen verausgabt. Für
anderweitige Unterstützungen wurden 261,379 Kronen, für die
EingerilMen und Notleidenden 290,000 Kronen ausbezahlt.
Trotz der auf die Hälfte reduzierten Mitgliederzahl
verausgabten demnach die Gewerkschaften um 25,000 Kronen
mehr als in Friedenszeit. Auf dem Gebiete der Arbeits
Vermittlung verschafften die Gewerkschaften von Januar
bis Juli 1914 15,028 Stellensuchenden, von August bis
Dezember 8272 Arbeitslosen Arbeit.

(Nach ung. Blättern.)
<§?^

Die Antitrust-Oesetzgebung und
das Koalitionsrecht in den Vereinigten

Staaten von Amerika.

Ueber den grossen Dingen, die uns zunächst
am Herzen liegen, der raschen Herstellung des

Friedens und dem Wiederaufbau der internationalen

Arbeiterorganisation, sollten wir nicht
völlig aus den Augen verlieren, was sich an
sozialpolitischen Veränderungen und Fortschritten in
den Ländern vollzieht, deren Arbeiterbewegungen
nicht durch den Krieg zerrissen oder verschüttet
worden sind. Da fällt unser Blick zuerst auf die
Vereinigten Staaten in Amerika, wo die Gewerkschafter

einen bedeutenden Erfolg zu verzeichnen
haben. Mit der Verabschiedung des Claytonschen
Antitrust-Gesetzes durch den Senat haben die-
Arbeiter der Union nach langen hartnäckigen
Kämpfen endlich ein Streikrecht. Bisher hatten
sie nämlich trotz Gesetz und Verfassung keines.

Infolge der willkürlichen Anwendung des Sher-
manschen Gesetzes auf die Gewerkschaften durch

einen anmassenden klassenbewussten Richterstand,

der mit seinen Einhaltebefehlen (Injunc-
tions) in den industriellen Kämpfen verständnisinnig

den Unternehmern zu Hilfe kam, waren die
Arbeiter völlig rechtlos und jeder, auch der
brutalsten Willkür preisgegeben.

Als das' Shermansche Antitrust-Gesetz von
1890 «zum Schutz von Handel und Gewerbe
gegen gesetzwidrige Einschränkungen und Monopole

» im Kongress zur Beratung stand, wurde
allgemein zugegeben, dass es nur gegen die gemein-
schädlichen Tendenzen der Trusts gerichtet war
und auf Gewerkschaften keine Anwendung finden

könne. Um diese Anschauung über jeden
Zweifel zu erheben, wurde vom Senator George
ein Amendement eingebracht und von Sherman
selbst unterstützt, das ausdrücklich erklärte, dass
das Gesetz auf Arbeiter, die sich zum Zweck einer
Erhöhung des Lohnes oder einer Verkürzung der
Arbeitszeit organisieren, sowie auf Landwirte,
die sich mit der Absicht verbinden, eine
Preiserhöhung ihrer eigenen Produkte herbeizuführen,
keine Anwendung finden dürfe. — Das Amendement

wurde auch einstimmig angenommen, dann
aber mit der Begründung wieder fallen gelassen,
dass es ganz überflüssig sei, da eine Anwendung
des Gesetzes auf Lohnarbeiter ausser dem
Bereich der Möglichkeit liege. Soweit die Herren
in guten Treuen handelten — was wohl nicht von
allen behauptet werden kann — haben sie ihre
Rechnung ohne den parteiischen Richter gemacht.
Das Sherman-Gesetz war noch nicht viel über
zwei Jahre alt, als es in einem Generalstreik
gegen die Arbeiterunion von New-Orleans
angewendet wurde. In einem Einhaltebefehl, der die
Führer strafrechtlich bedrohte, wurde der Streik
als eine Beschränkung des zwischenstaatlichen
Verkehrs (restraint of interstate commerce)
erklärt, der unter das Gesetz falle. An den
klassenbewussten Richtern ging das böse Beispiel nicht
spurlos vorüber und seit jener Zeit kämpfen die
organisierten Arbeiter Amerikas gegen eine
ununterbrochene Kette von schamlosen Rechtsbeugungen,

unter denen ihr Streikrecht zu einem
wahren Hohn wurde. Durch Anhäufung von
Präzedenzfällen, in denen sich ein bürgerlicher
Richter in der Begründung seiner Entscheide
immer auf willkürliche und parteiische Urteile
seines klassenbewussten Kollegen stützte, wurde
nach und nach eine Regierung durch Einhalte-
befehle begründet, die in schreiendem Widerspruch

mit Geist und Wortlaut des Gesetzes standen.

Einige Richter gingen in ihrer Selbstherrlichkeit

noch weiter und erklärten in einer Reihe
von Einzelstaaten, Arbeiterschutzgesetze, wie zum
Beispiel die Beschränkung der Arbeitszeit der
Frauen und Kinder, im Widerspruch mit der
Verfassung und deshalb' ungültig — beileibe nicht
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